
Gemeinde Dobin am See

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Dob GV 405/21
06.05.2021
öffentlich

Antrag auf Grundstückszufahrt in der Gemarkung Flessenow

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Herr Buchs

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Bauausschuss der Gemeindevertretung der Gemeinde Dobin am See 
(Entscheidung)

26.05.2021

Gemeindevertretung Gemeinde Dobin am See (Entscheidung) 09.06.2021

Sachverhaltsdarstellung:
Der Eigentümer des Grundstücks in der Gemarkung Flessenow, Flur 1, Flurstück 68/13 hat 
einen Antrag auf eine Grundstückszufahrt mit einer Breite von 4 m beantragt. 

 Die Breite von 4 m liegt innerhalb der Vorgaben. 

Die Amtsverwaltung empfiehlt dem Antrag unter den in dem Beschlussvorschlag 
aufgeführten Bedingungen zuzustimmen.   
  

Finanzielle Auswirkungen:
Keine- Die Kosten gehen zu Lasten des Antragstellers  

Anlage/n:
 Antrag, Skizze, Bilder 

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Dobin am See beschließt dem Antrag auf eine 4 m breite 
Grundstückszufahrt in der Gemarkung Flessenow, Flur 1, Flurstück 68/13 unter folgenden 
Bedingungen zuzustimmen. 

1. Alle durch die Baumaßnahme entstehenden Kosten gehen zu Lasten des 
Antragstellers.

2. Die Herstellung der Grundstückszufahrt darf nur von einer Fachfirma unter Einhaltung 
der für den Straßenbau geltenden Ausbaurichtlinien und Vorschriften vollzogen 
werden.



3. Vor Beginn der Baumaßnahme hat der Antragsteller eine verkehrsrechtliche 
Genehmigung beim Landkreis Ludwigslust-Parchim einzuholen.

4. Das auf dem Antragsgegenständlichen Grundstück anfallende Oberflächenwasser 
darf nicht über die Grundstückszufahrt auf öffentliche Flächen ein- bzw. abgeleitet 
werden.

5. Die Zufahrt ist analog (Optik) zum Geh- und Radweg (sofern vorhanden) zu 
befestigen.

6. Die Ausführung der Baumaßnahme hat binnen 12 Monate nach Erlaubniserteilung zu 
erfolgen. Der Baubeginn ist spätestens fünf Arbeitstage vor dem tatsächlichen Beginn 
dem Amt Crivitz, Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung, Sachgebiet Tiefbau/ 
Beiträge/ Grün anzuzeigen.

7. Unmittelbar nach Abschluss der Baumaßnahme und vor Inbetriebnahme der Zufahrt 
ist die Fertigstellung dem Amt Crivitz, Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung, 
Sachgebiet Tiefbau/ Beiträge/ Grün zusammen mit einem Foto der abgeschlossenen 
Baumaßnahme anzuzeigen. Die Gemeinde Dobin am See, sowie das Amt Crivitz 
behält sich vor, eine Abnahme Vorort durchzuführen.
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C:\Users\Mirko Huntz\Dropbox\Hausbau_Grundstück\Hausbau_Grundstück\Caplan\Auswertung\Lageplan

Höhe:

Gemeinde Dobin am See, Gemarkung Flessenow; Flur 1; Flurstück 34/13
Bauvorhaben: Neubau eines Einfamilienhauses; Lindenstraße 13, Flessenow

Lageplan zum Bauantrag; Bauherren Mirko und Caroline Huntz

Bezugssystem

1 : 250

Lage: ETRS89

Maßstab

Bilddatei:

Blatt-Nr.: 41.7 cm x 61.0 cm

Blattformat: Schwerin, den

DHHN 2016 1 (1)

LPzBA 08-Mär-2021

Zeichenerklärung

Schraffuren Linien

vorhandene bauliche Anlagen
oder Bauteile
(lt. BauVorlVo M-V vom 10.07.2006,
Anlage 1)

geplante bauliche Anlagen
oder Bauteile
(lt. BauVorlVo M-V vom 10.07.2006,
Anlage 1)

Fläche, die von Baulasten
betroffen sind
(lt. BauVorlVo M-V vom 10.07.2006,
Anlage 1)

Straßenverkehrsflächen/
Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung
(lt. PlanzV '90 Pkt. 6.1 und 6.2)

Grünflächen laut B-Plan

Stellplätze / Zufahrten /
Zuwegungen / Terrassen

zu beseitigende bauliche Anlagen
oder Bauteile
(lt. BauVorlVo M-V vom 10.07.2006,
Anlage 1)

Baugrenze (lt. PlanzV '90 Pkt. 3.5)

Baulinie (lt. PlanzV '90 Pkt. 3.4)

Grenzen des Grundstücks
(lt. BauVorlVO M-V vom 10.07.2006
Anlage 1)

amtliche Flurstücksgrenzen

Flurstücksgrenzen bedürfen noch
einer Übernahme in die
Liegenschaftsdokumentation

Abstandsflächen

Tiefe der Abstandsfläche in m

Abgrenzung unterschiedlicher
Nutzungen laut B-Plan

Flächen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinflüssen

Punkte Texte

Höhenbezug (örtlich)

Eingang / Zufahrt

Firstrichtung

Parkplatz

verkehrsberuhigter Bereich

... Zaunpfahl

... Betongrenzstein

... Granitgrenzstein

... Bolzen

... Schlagmarke

... Rohr mit Marke

... Nagel

... Oberkante Fertigfußboden geplant

... Oberkante Sohlplatte geplant

... Wohnhaus

... Carport

... Garage

... Stellplatz

Dieser Lageplan wurde auf der Grundlage
amtlicher Unterlagen und eigener örtlicher
Messung angefertigt. 
Die Übereinstimmung des im Lageplan
dargestellten katastermäßigen Bestandes
mit den Nachweisen des
Liegenschaftskatasters wird bestätigt.

Nach Vorgabe des Entwurfsverfassers wurden:
       - die Baukörper lagemäßig auf das Grundstück eingeordnet
       - die Baukörper höhenmäßig eingeordnet (geplante Höhenangabe im Kasten)

Nachweis der Einhaltung der Festsetzung des B-Planes:

WA 

I

GRZ 0,3

o

ED

SD, WD, KWD, MD

DNG 25° - 48° 

OKFF 0,5 m über mittleren Höhenlage 
Fahrbahnmitte

Festsetzungen B-Plan Angaben zum Bauvorhaben

Zpf
BSt
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SM
RM
N
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OKS
Whs
Cp
Ga
Stpl

P

V

T=3.00

Straßenbegrenzungslinie

20

Grenzpunkt - abgemarkt

Grenzpunkt neu - abgemarkt

Parzellennummer/Wohnhausnummer

Für die Richtigkeit:

Lageplan zum Bauantrag

Verordnung über Bauvorlagen und bauaufsichtliche Anzeigen
Bauvorlagenverordnung - BauVorlVO M-V)
vom 10.Juli 2006 (GVOBl. M-V S.612)

Kante geplanter Gehweg bzw. Straße

WA 

I

ED

GRZ 0,15

o

SD

DNG 45°

OKFF 0,25 m über mittleren Höhenlage 
Fahrbahnmitte

Mirko Huntz
Vermessungsassessor
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